17. MAI 2025 - Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Kernenergie im Hinblick auf die Gewährleistung der Elektrizitätsversorgungssicherheit und die Kontrolle der Energiemixkosten (Artikel 1 bis 11, 16 bis 22 und 25 bis 27)


(Belgisches Staatsblatt vom 10. April 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


17. MAI 2025 - Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Kernenergie im Hinblick auf die Gewährleistung der Elektrizitätsversorgungssicherheit und die Kontrolle der Energiemixkosten


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Einleitende Bestimmung


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung


	Art. 2 - Die Überschrift des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 26. April 2024, wird wie folgt ersetzt:

	"Gesetz über Kernenergie für industrielle Stromerzeugung".


	Art. 3 - Die Überschrift von Kapitel 2 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"Grundsätze im Zusammenhang mit der industriellen Stromerzeugung durch Spaltung von Kernbrennstoffen".


	Art. 4 - In Artikel 2 Absatz 1 Nr. 3 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 26. April 2024, werden die Wörter "in Artikel 4 § 1 erwähnten" durch die Wörter "in Artikel 4 § 3 erwähnten" ersetzt.


	Art. 5 - Artikel 3 desselben Gesetzes wird aufgehoben.


	Art. 6 - Artikel 4 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 26. April 2024, wird wie folgt abgeändert:

	1. Paragraph 1 wird aufgehoben.

	2. Paragraph 2 wird aufgehoben.

	3. Paragraph 3 Absatz 1 wird wie folgt abgeändert:

	i) Die Wörter "In Abweichung von den Paragraphen 1 und 2 dürfen die Kernkraftwerke Doel 4 und Tihange 3" werden durch die Wörter "Die Kernkraftwerke Doel 4 und Tihange 3 dürfen" ersetzt.

	ii) Die Wörter "in § 1 erwähnten Datum der Deaktivierung" werden durch die Wörter "Datum der Deaktivierung am 1. Juli 2025 für Doel 4 beziehungsweise am 1. September 2025 für Tihange 3" ersetzt.

	4. In § 3 wird Absatz 2 wie folgt ersetzt:

	"Folgende individuelle Genehmigungen zum Betrieb der Kernkraftwerke Doel 4 und Tihange 3, die vom König für einen unbegrenzten Zeitraum ausgestellt wurden, bleiben uneingeschränkt anwendbar, bis sie aufgrund des Gesetzes vom 15. April 1994 oder seiner Ausführungserlasse angepasst werden:

	a) Genehmigungen, die ausgestellt wurden aufgrund des Gesetzes vom 29. März 1958 über den Schutz der Bevölkerung gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen und auf der Grundlage von Artikel 5 des Königlichen Erlasses vom 28. Februar 1963 zur Einführung einer allgemeinen Ordnung zum Schutz der Bevölkerung und der Arbeitnehmer gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen und die aufgrund von Artikel 66 des Gesetzes vom 15. April 1994 anwendbar bleiben,

	b) Genehmigungen, die ausgestellt wurden auf der Grundlage von Artikel 16 des Gesetzes vom 15. April 1994 und aufgrund der Artikel 5 und 6 des Königlichen Erlasses vom 20. Juli 2001 zur Festlegung einer allgemeinen Ordnung über den Schutz der Bevölkerung, der Arbeitnehmer und der Umwelt gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen."

	5. In § 3 Absatz 3 werden die Wörter "in § 1 erwähnten" durch die Wörter "in Absatz 1 erwähnten" ersetzt.


	Art. 7 - In Artikel 4/1 § 4 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 18. Dezember 2013, werden die Wörter "Die in § 1 erwähnte Gebühr schließt" durch die Wörter "Bis zum 30. September 2025 einschließlich schließt die in § 1 erwähnte Gebühr" ersetzt.


	Art. 8 - In Artikel 4/2 § 2 desselben Gesetzes, eingefügt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Juni 2015, für nichtig erklärt durch den Entscheid Nr. 34/2020 des Verfassungsgerichtshofes, und ersetzt durch das Gesetz vom 11. Oktober 2022, werden die Wörter "Die in § 1 erwähnte Gebühr schließt" durch die Wörter "Bis zum 31. Dezember 2025 einschließlich schließt die in § 1 erwähnte Gebühr" ersetzt.


	Art. 9 - Artikel 5 desselben Gesetzes wird aufgehoben.


	Art. 10 - Artikel 6 desselben Gesetzes wird aufgehoben.


	Art. 11 - Artikel 7 desselben Gesetzes wird aufgehoben.


(...)


KAPITEL 5 - Abänderungen des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


	Art. 16 - In Artikel 4 § 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 14. Februar 2023, werden die Wörter "Mit Ausnahme der Anlagen für industrielle Stromerzeugung durch Spaltung von Kernbrennstoffen, für die gemäß den Artikeln 3 und 4 des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung keine Genehmigungen mehr erteilt werden können, unterliegen der Bau und der Betrieb neuer Stromerzeugungsanlagen sowie neuer großer Energiespeicheranlagen, die Überprüfung, Erneuerung, Aufgabe, Übertragung und andere Änderungen einer individuellen Genehmigung, die auf der Grundlage des vorliegenden Artikels ausgestellt worden ist," durch die Wörter "Der Bau und der Betrieb neuer Stromerzeugungsanlagen sowie neuer großer Energiespeicheranlagen, die Überprüfung, Erneuerung, Aufgabe, Übertragung und andere Änderungen einer individuellen Genehmigung, die auf der Grundlage des vorliegenden Artikels ausgestellt worden ist, unterliegen" ersetzt.


	Art. 17 - In Artikel 4bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 8. Januar 2012, ersetzt durch das Gesetz vom 26. März 2014 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 7. Mai 2024, wird § 4 aufgehoben.


	Art. 18 - In Artikel 4ter Absatz 2 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 28. Juni 2015, werden die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" durch die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" ersetzt.


	Art. 19 - In Artikel 5bis Absatz 2 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 15. Mai 2014, werden die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" durch die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" ersetzt.


	Art. 20 - In Artikel 7 § 1ter Absatz 2 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 15. Mai 2014, werden die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" durch die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" ersetzt.


	Art. 21 - Artikel 22ter desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 16. Dezember 2022, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 2 Absatz 1 Nr. 4 werden die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" durch die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" ersetzt.

	2. In § 5 Absatz 2 Nr. 2 werden die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" jeweils durch die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" ersetzt.


	Art. 22 - Artikel 22quater desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 16. Dezember 2022 und abgeändert durch das Gesetz vom 19. Dezember 2023, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 5 Absatz 1 werden die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" jeweils durch die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" ersetzt.

	2. In § 8 werden die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" durch die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" ersetzt.


(...)


KAPITEL 8 - Schlussbestimmungen


	Art. 25 - Der König kann einen Dienst oder ein Organ einsetzen, der/das mit folgenden Aufgaben und Zuständigkeiten beauftragt ist, oder sie dem von Ihm bestimmten Dienst oder dem von Ihm bestimmten Organ anvertrauen:

	1. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung eines Fahrplans für Bau, Errichtung und Inbetriebnahme neuer Kernkraftwerke in Belgien, einschließlich kleiner modularer Reaktoren, und Entwicklung von Initiativen im Hinblick auf Kompetenzerwerb, Forschung und dafür erforderliche industrielle Instrumente,

	2. Abgabe von Empfehlungen aus eigener Initiative oder auf Ersuchen der Regierung oder der Abgeordnetenkammer in Bezug auf neue Kernkraftwerke unter Hinzuziehung beteiligter Kreise, insbesondere von Forschungszentren, von Universitäten und des Interuniversitären Instituts für Nuklearwissenschaften.


	Art. 26 - Artikel 4 § 3, Artikel 2 Absatz 1 Nr. 3 und Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über Kernenergie für industrielle Stromerzeugung werden aufgehoben.


KAPITEL 9 - Inkrafttreten


	Art. 27 - Der König bestimmt das Datum des Inkrafttretens der Artikel 23 und 26.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 17. Mai 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Energie
M. BIHET

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
A. VERLINDEN

